
Einleitung Dublin-Verfahren

Inobhutnahme

Antragsstellung Identifizierung

Feststellungsklage

Aufenthaltsgestattung

Anhörung

AsylgesuchEinreise

Isolierter Antrag

Clearingverfahren

Prüfung der Dokumente

Einleitung

Sprachanalyse von Tonaufnahmen

Abgleich der Daten aus der erkennungsdienstlichen Behandlung

Evtl.

> Asylakte wird zur weiteren Bearbeitung an das Dublin-Referat des BAMF weitergegeben
> Verfahren zur Bestimmung des zuständigen Mitgliedsstaates wird eingeleitet
> Anhörung
> Prüfung, ob BAMF vom Selbseintrittsrecht gebraucht macht (d.h. den Asylantrag in Deutschland 
bearbeitet)

durch physikalisch-technische Urkundenstelle (PTU) 

des Verfahrens 
zur Bestimmung
des zuständigen 
Mitgliedsstaates

durch Linguisten im Auftrag des BAMF

mit nationalen und internationalen Datenbanken VIS bzw. EURODAC (Letzteres durch BKA)
- Erkennung von Mehrfach-Identitäten oder -beantragung

Bei Verdacht auf Zuständigkeit eines anderen Staates

Registrierung

Erstanmeldung

durch Mitarbeiter des Asylverfahrenssekretariat (BAMF)
- Anlage einer elektronischen Akte
- Überpürfung ob Erst; Folge- oder Mehrfachantrag
- Zugriff auf Visadatenbank (VIS)

bzw. Datenabgleich im Ausländerzentralregister

> durch das Jugendamt 
> Unterbringung der UM bei geeigneter Person, in Jugend-
hilfeeinrichtungen oder sonstigen Wohnformen
> Bereitstellung eines Vormundes

> bei Behörden, Polizei oder an der Grenze
> Die Einreise muss gemäß dem Grundsatz 
der Nichtzurückweisung gewährt werden (§33 
Genfer Flüchtlingskonvention)

> Bei Ankunft am Flughafen in
   Frankfurt/Main
   Hamburg
   Düsseldorf
   München
   Berlin

> Feststellung der Identität
> Im Zweifall Feststellung des Alters
> Suche nach Familienangehörigen 
> Klärung der gesundlichen Lage
> Ermittlung des Erziehungsbedarfes
> Klärung des Aufenthaltsstatus
> (Vorab-)Entscheidung über die Stellung eines Asylantrages

> Asylbegehrender meldet sich in Aufnahmeeinrichtung
> persönliche Antragstellung
 Ausnahmen:
 - Aufenthaltstitel von mehr als 6 Monaten
 - Haft, Krankenhausaufenthalt
 - Aufenthalt in Jugendhilfeeinrichtungen
 - jünger als 17 Jahre (und ohne gesetzlichen Vertreter in AE)
> bei unbegleiteten Minderjährigen:
 - Asylverfahren wird vom sog. „Sonderbeauftragen für 
UM“ bearbeitet
 - Asylanträge von UM haben Priorität vor anderen

> Asylbegehrender muss alle Pässe/Passersatzpapiere und 
Unterlagen vorlegen, die Feststellung von Identität und Natio-
nalität dienen
> evtl. Befragung zur Vorbereitung zur Anhörung
> erkennungsdienstliche Behandlung (Lichtbild, 
Fingerabdrücke etc.)
 - außer bei Minderjährigen unter 15 Jahren

>  auf subsidiären Schutz
> bei zuständiger Ausländerbehörde

> Binnen 2 Tagen

> Kein Aufenthaltstitel
> gilt für die Dauer des Asylverfahrens
> grundsätzliches Arbeitsverbot während der ersten 3 Monate
> Mobilität während der ersten drei Monate nur innerhalb der 
Landesgrenzen erlaubt
> danach Reisen ins gesamte Bundesgebiet 
grundsätzlich gestattet
> Erlaubnis kann jedoch entzogen werden
> Leistungen gemäß Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) [nbg]

> Mitteilung über Übernahmeverpflichtung
des zuständigen Mitgliedsstaates (kein Bescheid)

> gegen Mitteilung

Art. 16a GG & AsylverfGFlughafenverfahren

Asylantrag wird gestattet

Bei Dublin-Fällen

Im Falle unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge

Selbsteintrittsrecht

Widerrufverfahren

Asylberechtigung
Aufenthaltserlaubnis

Verlängerung

Anhörung

Flüchtlingschutz

Subsidiärer Schutz

Abschiebungsverbot

Ablehnung

Abschiebungsanordnung

Ausweisung

Rücknahme/Auflösung

(Wieder-)Aufnahmegesuch

Entscheidung

Anhörung

Erneutes Gesuch

D-A-C-H
Leitsätze

Referat Länderanalysen

Informationsvermittlungsstelle und Pressedatenbank

Informationszentrum Asyl und Migration
& Datenbank MILo

Rechtssprechungsdokumentation

Fachbibliothek

Länderdokumentation

Prüfung
ob BAMF vom 

Selbsteintrittsrecht 
Gebrauch macht 

(d.h. den Asylantrag 
trotz Nichtzuständig-
keit in Deutschland 

bearbeitet wird.) 

> Aufnahmegesuch binnen 3 Monaten ab Asylantragstellung
> Im Falle eines EURODAC-Treffers (Asylbewerber wurde bereits in einem anderen EU-Land 
registiert): Wiederaufnahmegesuch binnen 2 Monaten

Kooperation des BAMF mit den Asylbehörden Österreichs und der Schweiz
(Insbesondere im Bereich Herkunfsländerinformation) des BAMF für die wichtigsten Herkunftsländer

Länderanalysen, sowie Ausarbeitungen zu asyl-, migrations- und integrationspolitisch relevanten Themen (aus allen zugänglichen Quellen & 
Verbindungspersonal in den Botschaften ausgewählter Herkunftsländer) 

Versorgung mit tagesaktuellen Nachrichten

Sammelt Infos über die politischen, kulturellen und religiösen Verhältnisse der 
Herkunftsländer (aus externen Quellen)

+ Vernetzung mit den Partnerbehörden aus 32 anderen europäuschen Staaten 
(Informationsaustausch)

sammelt die Urteile deutscher und europäischer Gerichte zu Fragen zu Asyl, Aufenthalt und 
Migration

Nach Ablauf der Aufenthaltserlaubnis (spätestens nach 3 Jahren) wird geprüft, ob die 
Fluchtgründe weiterhin Bestand haben. Falls sich etwas geändert hat (z.B. die Situation 
im Herkunftsland), wird ein Widerrufsverfahren aufgenommen.

> Antrag bei Ausländerbehörde
> zeitlich befristet
> zweckgebungen (Zweck wird in den Aufenthaltstitel 
eingetragen)
> grundsätzlich im gesamten Bundesgebiet gültig, Be-
schränkungen sind möglich
> Grundlage für dauerhafte Aufenthaltstitel

> Im Zuge des Widerrufsverfahren wird 
den Betroffenen in der Regel die Möglich-
keit zur erneuten Anhörung gegeben.

> Im Zuge des Widerrufsverfahren wird die Abschiebung angeordnet 

> Im Zuge des Widerrufsverfahren wird der Betroffene ausgewiesen

> Im Zuge des Widerrufsverfahren wird den Betroffenen die Möglichkeit
zur Rücknahme des Antrags gegeben. 

> Aufforderung zur Ausreise binnen 30 Tagen 

> binnen 14 Tagen vor dem Verwaltungsgericht 
> Klage hat aufschiebende Wirkung 

> innerhalb von einer Woche einzureichen (3 Tage beim Flughafenverfahren)
> Beantragung einer Aufschiebung des Vollzugs
> Verwaltungsgericht entscheidet über Aufschiebung im Eilverfaren

> wird die Klage als offensichtlich unzulässig/unbegründet
abgewiesen, stehen keine weiteren Rechtsmittel zur Verfügung

> vor dem Oberverwaltungsgericht (oder Verwaltungsgerichtshof?) 
> binnen 1 Monats
> Antrag muss beim VG gestellt werden und OVG (bzw. VGH?) zugelassen werden

> Bundesverwaltungsgericht fällt das endgültige Urteil
> danach bleiben nur noch die Möglichkeit der Verfassungsbeschwerde
> bzw. Beschwerde vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte

> Aufforderung zur Ausreise binnen 1 Woche

wird vom Entschieder anhand aller relevanten Erkenntnisse,
insbesondere der persönlichen Anhörung, getroffen

falls das erste (Wieder)Aufnahmegesuch abgelehnt wurde, wird versucht,
einem anderen Staat für die Übernahme des Falles zu finden.

Gelingt es nicht, einen aufnahmebereites Land zu finden, wird das 
Asylverfahren in Deutschland bearbeitet

> Asylbegehrender meldet sich Aufnahmeeinrichtung
> persönliche Antragstellung
> Ausnahmen:
 - Aufenthaltstitel von mehr als 6 Monaten
 - Haft, Krankenhausaufenthalt
 - Aufenthalt in Jugendhilfeeinrichtungen
 - jünger als 17 Jahre (und ohne gesetzlichen 
 Vertreter in AE)

für 3 Jahre

für 1 Jahr

Antrag einfach unbegründet

Klage

Abweisung

weitere Revisionen

Berufung

Eilantrag

Antrag unbeachtlich oder offensichtlich unbegründet

ohne Widerspruch

nach Art. 16a Abs 1 GG

nach §3 Abs. 1 AsylVfG

nach §4 Abs. 1 AsylVfG

nach §60 Abs.5 und 7 AufenthG

Verlust des Aufenthaltstitels
Niederlassungserlaubnis

Abschiebung

Vorbereitungshaft

Abschiebungsandrohung

Duldung

Kirchenasyl

Ausreise

Illegaler Aufenthalt

Sicherungshaft

Abschiebungsanordnung

Ausweisung

Aufenthalt aus anderen Gründen

Hinderungsgrund

Entlassung

Auswege

Bei längerem Verzögerungen

bei fehlgeschlagenem Abschiebungsversuch

Verlängerung

> z.B. für Berufsausübung

> i.d.R. nach 5 Jahren erlaubten Aufenthalts
> Bzw.:
 - nach 3 Jahren für Asylberechtigte und Menschen mit anerkannter Flüchtlingseigenschaft
 - nach 7 Jahren für subsidiär Schutzberechtigte
 - wenn keine Vorraussetzungen für Wiederruf oder Rücknahme der Asylberechtigung vorliegen
 - für Absolventen dt. Hochschulen (Niederlassungserlaubnis nach 2 Jahren möglich)
> zeitlich und räumlich unbeschränkt gültig
> Vorraussetzungen
 - gesicherter Lebensunterhalt
 - ausreichender Wohnraum
 - Straffreiheit
 - ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache
 - Grundkenntnisse der Rechts- und Gesellschaftsordnung sowie der 
 Lebensverhältnisse im Bundesgebiet
 

> Haft zur Vorbereitung der Abschiebung
> Wird angewandt, wenn Abschiebung aufgrund konkreter Anhaltpunkte ohne Inhaftierung
   des Betroffenen in hohem Maße gefährdet ist
> Dauer darf in der Regel 6 Wochen nicht überschreiten

> z.B. bei medizinischen Notfällen, wenn sich die 
   Betroffenen zur Wehr setzen oder der Pilot die
   Mitnahme verweigert

> kein Aufenthaltstitel, sondern eine Bescheinigung der 
   vorläufigen Aussetzung der Abschiebung
> Ausreisepflicht bleibt bestehen
> grundsätzliches Arbeitsverbot während der ersten 3 Monate
> Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz

> Falls die Abschiebung in absehbarer Zeit nicht stattfingen kann  und/oder 
die Duldung bereits seit 18 Monaten besteht
soll (bei nicht selbstverschuldeten Hinderungsgründen)
eine (befristete) Aufenthaltserlaubnis ausgestellt werden
> unter bestimmten Voraussetzungen AE für Berufsausübung möglich
> für „gut integrierte“ jugendliche Geduldete nach 6 Jahren Chance auf AE

> Falls Hinderungsgründe weiterhin
   bestehen, aber ein Ende absehbar ist
> bzw. falls sie selbst verschuldet sind, z.B. 
durch Nichtmitwirkung an den aufenthaltsbe-
endenden Maßnahmen
(Beschaffung/Bereitstellung notwendiger 
Dokumente) 

> Person ist zuvor
 - illegal eingereist
 - untergetaucht bzw. beabsichtigt unterzutauchen und sich der Abschiebung zu   
 entziehen (konkrete Gründe weisen darauf hin)
> Abschiebung wird in der Regel binnen 3 Monaten vollzogen 
> Kann um 3 Monate verlängert werden
> Kann um weitere 12 Monate verlängert werden, wenn der „Ausländer seine 
Abschiebung verhindert“, d.h. seiner Mitwirkungspflicht nicht nachkommt  

> Gewährung einer Ausreisefrist (i.d.R. / -30 Tage),
   nach deren Ablauf die Abschiebung erfolgt  

> Abschiebung aus rechtlichen oder tatsächlichen 
Gründen nicht möglich
> z.B. Krankheit, Einreiseverweigerung des
 jeweiligen Staates
> die oberste Landesbehörde kann Abschiebungen 
in bestimmte Staaten für bis zu 6 Monate 
grundsätzlich aussetzen 

> zeitlich befristete Aufnahme von Flüchtlingen ohne Aufenthaltstitel, denen durch Abschiebung Gefahr für Leib und 
Leben, Menschenrechtsverletzungen oder andere unzumutbare Härten droht
> Bereitstellung von Wohnraum und Verpflegung durch Kirchengemeinde und sonstige UnterstützerInnen
> Behörde und Gerichte werden über Kirchenasyl informiert 

> Wenn die Zurückschiebung bei Dublin-Fällen
   nicht innerhalb von 12 Monaten geschieht, ist 
   Deutschland für die Bearbeitung des Asylantrags
   zuständig

> Im Falle einer Polizeikontrolle folgt ohne gültigen 
Aufenthaltsstatus die Sicherungshaft

(freiwillig)

(Vollzug)
 

19:00-20:30 Uhr – Café (EG) der HafenCity Universität – Überseeallee 16, 20457 Hamburg – Veranstaltet von Ingrid Breckner, Alexa Färber, Bernd Kniess, Dominique Peck und Kathrin Wildner zusammen mit der HafenCity Hamburg GmbH – Infografik von Jakob Kempe & Renke Gudehus

Hafencity Lectures

Welcome to the Machine

kommen & bleiben — Wie Migration Stadt produziert  hafencity-lectures.de

24/11/2016 

Bleiben & Mobilität 
Gerda Heck  
& Michael Hieslmaier

01/12/2016   

Bleiben & Recht  
Barbara Wessel  
& Jakob Kempe

08/12/2016

Bleiben & Wohnen 
Martin Leo,  
Maja Momic  
& Maryam Jafari

12/01/2017 

Bleiben & Arbeit 
Clarissa Reikersdorfer  
& Jens Tiedemann

19/01/2017

Bleiben & (Aus-)Bildung  
Joachim Schroeder,  
Maren Gag  
& Michael Stenger

26/01/2017

Der Refugee-Komplex  
zur Diskussion 
Anne Huffschmid & Gäste


